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§ 1 
Ausbildungsziel

Die Ausbildung soll geeignete Personen fachlich befähigen, die 
Aufgaben einer Hygienekontrolleurin oder eines Hygienekontrol-
leurs im öffentlichen Gesundheitsdienst wahrzunehmen, insbeson-
dere in folgenden Gebieten Aufgaben selbstständig zu übernehmen 
oder an deren Bearbeitung mitzuwirken:
1. Infektionsschutz und -prävention sowie Ermittlungen und Über-

wachung der Durchführung von Maßnahmen zur Verhütung und 
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten;

2. Wasser-, Abwasser-, Nichttrinkwasser- und Trinkwasserhygiene;
3.	 Beurteilung	 von	 Bauleitplänen	 und	 genehmigungspflichtigen	

Maßnahmen in Wasserschutzgebieten;
4. Überwachung der Hygiene in Einrichtungen des Schwimm- und 

Badewesens einschließlich medizinischer Bäder und Saunen;
5. Überwachung der hygienischen Verhältnisse bei Abwasser-, 

Reinigungs- und Kläranlagen bis zur Einleitung des geklärten 
Wassers	in	den	Vorfluter;

6. Überwachung der hygienischen Verhältnisse bei der Abfallent-
sorgung;

7. Überwachung der hygienischen Verhältnisse und der Durchfüh-
rung angeordneter Maßnahmen in öffentlichen und gewerbli-
chen Einrichtungen, insbesondere in
a) Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtun-

gen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Dialyseein-
richtungen, Tageskliniken, Entbindungseinrichtungen, Ein-
richtungen	zur	Betreuung	und	Pflege	älterer	Menschen	und	
Menschen mit Behinderung sowie vergleichbaren Betreu-
ungs- oder Versorgungseinrichtungen,

b) Obdachlosenunterkünften, Gemeinschaftsunterkünften für 
Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Spätaussiedlerinnen 
und Spätaussiedler sowie Flüchtlinge und sonstigen Mas-
senunterkünften,

c) Justizvollzugsanstalten,
d) Gemeinschaftseinrichtungen nach § 33 des Infektions-

schutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2021 
(BGBl. I S. 1174) geändert worden ist, in der jeweils gelten-
den Fassung,

e) anderen Gemeinschaftseinrichtungen und Einrichtungen des 
Erholungswesens sowie

Auf Grund des § 9 des Gesetzes über Medizinalfachberufe vom 
15. Juni 1983 (GVBl. S. 919), das zuletzt durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 17. Mai 2021 (GVBl. S. 503) geändert worden ist, verord-
net	die	Senatsverwaltung	für	Gesundheit,	Pflege	und	Gleichstellung:

Inhaltsübersicht

§ 1  Ausbildungsziel
§ 2  Ausbildungsbehörde
§ 3  Dauer und Struktur der Ausbildung
§ 4  Zulassungsverfahren
§ 5  Praktische Ausbildung
§ 6  Theoretische Ausbildung
§ 7  Staatliche Prüfung
§ 8  Prüfungsausschuss
§ 9  Zulassung zur Prüfung
§ 10 Schriftlicher Teil der Prüfung
§ 11 Mündlicher Teil der Prüfung
§ 12 Niederschrift
§ 13 Benotung der Prüfungsleistungen
§ 14 Bestehen und Wiederholen der Prüfung
§ 15 Zeugnisse und Mitteilungen
§ 16 Rücktritt und Fernbleiben von der Prüfung
§ 17 Ordnungsverstöße und Täuschungsversuche
§ 18 Prüfungsunterlagen 
§ 19 Gleichwertige Ausbildungen
§ 20 Prüfungs- und Teilnehmergebühren
§ 21 Übergangsregelungen
§ 22 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Anlage 1 (zu § 5 Absatz 3 Satz 1)
Anlage 2 (zu § 5 Absatz 5 Satz 1)
Anlage 3 (zu § 5 Absatz 6 Satz 1)
Anlage 4 (zu § 6 Absatz 1 Satz 3)
Anlage 5 (zu § 6 Absatz 3 Satz 4)
Anlage 6 (zu § 10 Absatz 3)
Anlage 7 (zu § 12)
Anlage 8 (zu § 15 Absatz 2 Satz 1)

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
für Hygienekontrolleurinnen und Hygienekontrolleure 

(HygKontrAPrO)
Vom 5. Juli 2021



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      77. Jahrgang      Nr. 56      20. Juli 2021 863

2. Fehlzeiten wegen Krankheit oder aus anderen von der auszubil-
denden Person nicht zu vertretenden Gründen bis zu 10 Prozent 
der Stunden der praktischen Ausbildung sowie

3. Fehlzeiten wegen mutterschutzrechtlicher Beschäftigungsver-
bote bei weiblichen Auszubildenden, die einschließlich der 
Fehlzeiten nach Nummer 2 eine Gesamtdauer von 14 Wochen 
nicht überschreiten.

(6) Auf die Dauer der theoretischen Ausbildung werden angerechnet:
1. Fehlzeiten wegen Krankheit oder aus anderen von der auszubil-

denden Person nicht zu vertretenden Gründen bis zu 10 Prozent 
der Stunden des theoretischen Unterrichts und

2. Fehlzeiten wegen mutterschutzrechtlicher Beschäftigungsver-
bote bei weiblichen Auszubildenden, die einschließlich der 
Fehlzeiten nach Nummer 1 und Absatz 5 Nummer 2 eine Ge-
samtdauer von 14 Wochen nicht überschreiten.

(7) Auf Antrag können im Einzelfall über die Absätze 5 und 6 hi-
nausgehende Fehlzeiten berücksichtigt werden, wenn eine besonde-
re Härte vorliegt und das Ausbildungsziel hierdurch nicht gefährdet 
ist. Über den Antrag entscheidet die oder der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses.

(8) Freistellungsansprüche nach den personalvertretungsrechtli-
chen Vorschriften bleiben unberührt.

§ 4 
Zulassungsverfahren

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Ausbildung ist an das Bezirksamt 
von Berlin zu richten, in dessen Gesundheitsamt die Bewerberin 
oder der Bewerber tätig werden will.

(2) Dem Antrag sind
1. ein Lebenslauf,
2. ein Geburtsschein oder eine Geburtsurkunde, bei Namensände-

rung eine entsprechende Urkunde,
3. ein amtliches Führungszeugnis, das bei Antragstellung nicht  

älter als drei Monate sein darf,
4. ein ärztliches Zeugnis über die gesundheitliche Eignung zur 

Ausübung des Berufs, das bei Antragstellung nicht älter als drei 
Monate sein darf, und

5. Nachweise der Zulassungsvoraussetzungen nach § 4 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 des Gesetzes über Medizinalfachberufe

beizufügen.
§ 5 

Praktische Ausbildung
(1) Während der praktischen Ausbildung ist die auszubildende 

Person in die Aufgabengebiete einer Hygienekontrolleurin oder 
eines Hygienekontrolleurs unter Vermittlung der erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten sowie in die internen Verwaltungs-
abläufe einzuweisen. Der auszubildenden Person sollen Sinn, Zweck 
und Zusammenhänge der Arbeiten und der anzuwendenden Vor-
schriften erläutert werden. Es ist Gelegenheit zu geben, die in der 
theoretischen Ausbildung erworbenen Kenntnisse zu vertiefen und 
zu	lernen,	diese	bei	der	späteren	beruflichen	Tätigkeit	anzuwenden.

(2) Die praktische Ausbildung erfolgt im bezirklichen Gesund-
heitsamt und in externen Praxiseinsätzen. Die praktische Ausbildung 
im bezirklichen Gesundheitsamt umfasst dabei mindestens 2 900 
Stunden. Externe Praxiseinsätze umfassen höchstens 800 Stunden 
und können insbesondere in den folgenden Ausbildungsstellen er-
folgen:
1. Ordnungsamt;
2. Lebensmitteluntersuchungsamt;
3. Veterinäramt;
4. Hygieneinstitut, Wasserlabor, Medizinisches Labor;
5. Krankenhaus, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtung, Ein-

richtung für ambulantes Operieren, Dialyseeinrichtung, Tages-
klinik, Entbindungseinrichtung;

f) Einrichtungen des Sportwesens einschließlich gewerblicher 
Sportstudios und Fitnesscenter sowie in Piercing- und Tat-
toostudios,	Kosmetikstudios	und	Fußpflegeinstituten;

8. Mitwirkung bei Stellungnahmen zu Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren, soweit gesundheitliche Belange der Bevölke-
rung berührt werden;

9. Ermittlungen und Überwachung der Durchführung angeordne-
ter Maßnahmen zum Schutz vor Gesundheitsgefährdungen und 
-schädigungen	durch	Umwelteinflüsse;

10. Hygiene des Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesens;
11. Mitwirkung bei der Überwachung des Inverkehrbringens von 

freiverkäuflichen	Arzneimitteln	 und	 von	 Gefahrstoffen	 außer-
halb der Apotheken;

12. Mitwirkung bei vorbeugenden Maßnahmen des Katastrophen-
schutzes, Zivilschutzes und Rettungswesens;

13. Dokumentation von Untersuchungs- und Überwachungsergeb-
nissen sowie Mitwirkung bei epidemiologischen Erhebungen 
und Auswertungen;

14. Überwachung der hygienischen Verhältnisse und der Durchfüh-
rung angeordneter Maßnahmen auf Kinderspielplätzen.

§ 2 
Ausbildungsbehörde

(1) Ausbildungsbehörde sind jeweils die Bezirksämter von Berlin. 
Die Ausbildungsbehörde stellt die Bewerberin oder den Bewerber 
ein und teilt sie oder ihn dem Gesundheitsamt zur Ausbildung zu. 
Die Ausbildungsleitung obliegt der mit der Leitung des medizini-
schen Dienstes des Gesundheitsamtes beauftragten Person. Im 
Rahmen der Ausbildung soll die auszubildende Person den einzel-
nen Ausbildungsstellen nach § 5 Absatz 2 Satz 3 zugewiesen oder 
dorthin abgeordnet werden.

(2) Die Beschäftigung der auszubildenden Person darf nur ihrer 
beruflichen	Ausbildung	dienen.

(3) Das Ausbildungsverhältnis ist zu beenden, wenn die auszu-
bildende Person die an sie zu stellenden Anforderungen nicht erfüllt 
oder sonst ein wichtiger Grund vorliegt. Die Entscheidung trifft die 
Ausbildungsbehörde im Rahmen der vertraglichen Ausgestaltung 
des Ausbildungsverhältnisses.

§ 3 
Dauer und Struktur der Ausbildung

(1) Die Ausbildung zur Hygienekontrolleurin oder zum Hygiene-
kontrolleur dauert drei Jahre. Sie gliedert sich in
1. eine praktische Ausbildung, die mindestens 3 700 Stunden um-

fasst, und
2. eine theoretische Ausbildung, die mindestens 900 Unterrichts-

stunden umfasst.
Die Ausbildung erfolgt im Blockmodell, bei dem sich Blöcke der 
praktischen mit denen der theoretischen Ausbildung abwechseln.

(2) Die praktische Ausbildung kann in Teilzeitform erfolgen. Sie 
darf insgesamt die Dauer von fünf Jahren nicht überschreiten. Es 
muss sichergestellt werden, dass das Ausbildungsziel nach § 1 er-
reicht wird und Niveau und Qualität der Teilzeitausbildung nicht 
geringer sind als bei der Vollzeitausbildung.

(3) Die Gesamtverantwortung für die Ausbildung trägt die Aus-
bildungsbehörde.

(4) Auf Antrag kann die Ausbildungsbehörde auf die praktische 
Ausbildung eine an einer anderen Ausbildungsstätte bereits erfolg-
reich abgeschlossene einschlägige Ausbildung oder erfolgreich ab-
geschlossene Teile einer einschlägigen Ausbildung im Umfang ihrer 
Gleichwertigkeit bis zu maximal sechs Monate anrechnen.

(5) Auf die Dauer der praktischen Ausbildung werden angerechnet:
1. Urlaub, einschließlich Bildungsurlaub und Betriebsferien,
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§ 7 
Staatliche Prüfung

(1) Die Ausbildung schließt mit der staatlichen Prüfung zur Hygi-
enekontrolleurin oder zum Hygienekontrolleur ab. Die staatliche 
Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil.

(2) Gegenstand der Prüfung sind die in der Anlage 4 genannten 
Unterrichtsfächer und die Inhalte der praktischen Ausbildung nach 
Anlage 1.

(3) Die Prüfung beginnt in der Regel sechs Wochen vor Ende des 
letzten Abschnitts der theoretischen Ausbildung und soll mit Ende des 
letzten Abschnitts der theoretischen Ausbildung abgeschlossen sein.

§ 8 
Prüfungsausschuss

(1) Die staatliche Prüfung wird vor dem Prüfungsausschuss für 
Hygienekontrolleurinnen und Hygienekontrolleure abgelegt. Der 
Prüfungsausschuss wird bei der für die Prüfungsangelegenheiten der 
Medizinalfachberufe in Berlin zuständigen Behörde eingerichtet.

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus
1. einer fachlich geeigneten Vertreterin oder einem fachlich geeig-

neten Vertreter des öffentlichen Gesundheitsdienstes als Vorsit-
zende oder Vorsitzender und

2. vier Dozentinnen oder Dozenten der Akademie für öffentliches 
Gesundheitswesen, die an einem Standort der Akademie in 
einem der Unterrichtsfächer 1 bis 4 der Anlage 4 unterrichten.

Jedes Mitglied des Prüfungsausschusses hat eine Vertreterin oder 
einen Vertreter oder mehrere Vertreterinnen oder Vertreter.

(3) Die für die Prüfungsangelegenheiten der Medizinalfachberufe 
in Berlin zuständige Behörde bestellt im Benehmen mit der Leitung 
der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden und die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie 
deren Vertreterinnen und Vertreter für die Dauer von fünf Jahren.

(4) Der Prüfungsausschuss trifft seine Entscheidungen mit Stim-
menmehrheit. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Bei Stimmen-
gleichheit ist die Stimme der oder des Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses ausschlaggebend.

§ 9 
Zulassung zur Prüfung

(1) Die auszubildende Person hat den Antrag auf Zulassung zur 
Prüfung bis spätestens acht Wochen vor Ende der theoretischen Aus-
bildung über die Ausbildungsbehörde an die oder den Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses zu richten. Später eingehende Anträge sind 
zu berücksichtigen, wenn ein wichtiger Grund für das Fristversäum-
nis glaubhaft gemacht wird und der Stand des Verfahrens die Teil-
nahme der Prüfungsbewerberin oder des Prüfungsbewerbers noch 
zulässt. Dem Antrag sind
1. das Berichtsheft über die praktische Ausbildung,
2. die Bescheinigung über die regelmäßige und erfolgreiche Teil-

nahme an der praktischen Ausbildung sowie
3. die Bescheinigung über die regelmäßige und erfolgreiche Teil-

nahme an der theoretischen Ausbildung
beizufügen.

(2) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses entscheidet über den Antrag auf Zulassung zur Prüfung und setzt 
die Prüfungstermine in Abstimmung mit der Akademie für öffentli-
ches Gesundheitswesen fest.

(3) Die Zulassung zur Prüfung ist zu versagen, wenn die Nach-
weise des Absatzes 1 Satz 3 nicht erbracht wurden. Die Zulassung 
kann unter dem Vorbehalt erteilt werden, dass die Prüfungsbewerbe-
rin oder der Prüfungsbewerber Nachweise, die sie oder er bei An-
tragstellung aus Gründen, die sie oder er nicht zu vertreten hat, noch 
nicht vorlegen konnte, bis spätestens zur Prüfung nachreicht.

(4) Die Zulassung und die Prüfungstermine sollen der Prüfungskan-
didatin oder dem Prüfungskandidaten spätestens sieben Kalendertage 
vor Prüfungsbeginn schriftlich oder elektronisch mitgeteilt werden.

6.	 Alten-	und	Pflegeeinrichtung,	andere	Betreuungs-	oder	Versor-
gungseinrichtung;

7. Obdachlosenunterkunft, Gemeinschaftsunterkunft für Asyl be-
werberinnen und Asylbewerber, Spätaussiedlerinnen und Spät-
aussiedler sowie Flüchtlinge;

8. Schwimmbad;
9. Wasserwerk;
10. Abwasserreinigungsanlage oder Abfallbehandlungsanlage;
11. Umwelt- und Naturschutzamt;
12. Wasserbehörde.
Die auszubildende Person muss mindestens sechs der in Satz 3 ge-
nannten Ausbildungsstellen im Rahmen der Praxiseinsätze durch-
laufen.

(3) Der Inhalt der praktischen Ausbildung ergibt sich aus Anla-
ge 1. Für den Ablauf der praktischen Ausbildung erstellt die Aus-
bildungsbehörde vor Beginn der Ausbildung einen Ausbildungsplan. 
In diesem bestimmt die Ausbildungsbehörde auch, in welcher Rei-
henfolge die einzelnen Praxiseinsätze zu durchlaufen sind.

(4) Während der praktischen Ausbildung erfolgt eine Praxisbe-
gleitung durch die Ausbildungsbehörde. Aufgabe der Praxisbeglei-
tung ist es, die auszubildende Person schrittweise an die eigenstän-
dige	Wahrnehmung	der	beruflichen	Aufgaben	einer	Hygienekontrol-
leurin oder eines Hygienekontrolleurs heranzuführen und die Ver-
bindung mit der theoretischen Ausbildung der Akademie für 
öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf zu gewährleisten. Die 
Ausbildungsleitung stellt die Praxisbegleitung durch geeignete 
Fachkräfte sicher.

(5) Die auszubildende Person hat ein Berichtsheft nach dem Mus-
ter der Anlage 2 zu führen. Das Berichtsheft ist vierteljährlich der 
Ausbildungsleitung zur Überprüfung und Unterzeichnung vorzule-
gen. Berichte über Ausbildungsabschnitte, die nicht unmittelbar 
unter der Aufsicht der Ausbildungsleitung erfolgen, sind am Ende 
des Ausbildungsabschnittes von der zuständigen Leiterin oder dem 
zuständigen Leiter der jeweiligen Ausbildungsstelle, in der die prak-
tische Ausbildung erfolgte, abzuzeichnen.

(6) Die auszubildende Person weist ihre regelmäßige und erfolg-
reiche, wenigstens mit der Note „ausreichend“ bewertete, Teilnahme 
an der praktischen Ausbildung durch eine Bescheinigung nach dem 
Muster der Anlage 3 nach. Für die Benotung gilt § 13 Absatz 1 
Satz 3 entsprechend.

§ 6 
Theoretische Ausbildung

(1)	 Die	 theoretische	 Ausbildung	 findet	 an	 einem	 Standort	 der	
Akademie für öffentliches Gesundheitswesen statt. Der Akademie 
obliegt die Verantwortung für die Organisation und Koordination 
der theoretischen Ausbildung. Der Lehrstoffplan ergibt sich aus An-
lage 4.

(2) Während der theoretischen Ausbildung soll von den auszubil-
denden Personen in den in Anlage 4 genannten Unterrichtsfächern 1 
bis 4 mindestens eine Arbeit unter Aufsicht geschrieben werden. Die 
Dozentinnen und Dozenten der Akademie für öffentliches Gesund-
heitswesen stellen die Aufgaben und benoten die Arbeiten entspre-
chend § 13 Absatz 1 Satz 3.

(3) Die Teilnahme an der theoretischen Ausbildung ist erfolgreich, 
wenn die schriftlichen Arbeiten nach Absatz 2 durchschnittlich min-
destens mit der Note „ausreichend“ bewertet wurden. Zur Ermitt-
lung der Durchschnittsnote wird die Summe der Noten der schrift-
lichen Arbeiten durch die Anzahl der schriftlichen Arbeiten geteilt. 
Aus dem Quotienten ist die Durchschnittsnote entsprechend § 13 
Absatz 2 Satz 3 zu ermitteln. Die Akademie für öffentliches Gesund-
heitswesen stellt eine Bescheinigung über die theoretische Ausbil-
dung für den Beruf der Hygienekontrolleurin oder des Hygienekon-
trolleurs entsprechend dem Muster der Anlage 5 aus.
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„2“ (gut),   wenn die Leistung den Anforderungen voll ent-
spricht,

„3“ (befriedigend),  wenn die Leistung im Allgemeinen den Anfor-
derungen entspricht,

„4“ (ausreichend),  wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber 
im Ganzen den Anforderungen noch entspricht,

„5“ (mangelhaft),  wenn die Leistung den Anforderungen nicht 
entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die not-
wendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und 
die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden 
können, oder

„6“ (ungenügend),  wenn die Leistung den Anforderungen nicht 
entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lü-
ckenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer 
Zeit nicht behoben werden können.

(2) Nach der mündlichen Prüfung stellt der Prüfungsausschuss 
das Gesamtergebnis der Prüfung fest. Die Gesamtnote wird ermit-
telt, indem die Summe der Noten für die drei schriftlichen Aufsichts-
arbeiten nach § 10 und für die vier Prüfungsthemen des mündlichen 
Teils der Prüfung nach § 11 durch sieben geteilt wird. Dabei lautet 
die Gesamtnote
„sehr gut“ bei Werten unter 1,5,
„gut“  bei Werten von 1,5 bis unter 2,5,
„befriedigend“ bei Werten von 2,5 bis unter 3,5 und
„ausreichend“ bei Werten von 3,5 bis unter 4,5.

§ 14 
Bestehen und Wiederholen der Prüfung

(1) Die Prüfung ist bestanden, wenn die Gesamtnote mindestens 
,,ausreichend" lautet.

(2) Die Prüfung kann bei Nichtbestehen einmal wiederholt wer-
den. Sie ist vollständig zu wiederholen. Der Prüfungsausschuss 
kann bestimmen, ob und wie lange die Prüfungskandidatin oder der 
Prüfungskandidat weiter an der theoretischen Ausbildung an einem 
Standort der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen teilzu-
nehmen hat.

(3) Ist die Prüfung zu wiederholen, so wird die Prüfungskandidatin 
oder der Prüfungskandidat zur Wiederholungsprüfung spätestens ein 
Jahr nach dem Zeitpunkt der erfolglos abgelegten Prüfung geladen.

§ 15 
Zeugnisse und Mitteilungen

(1) Der Prüfungskandidatin oder dem Prüfungskandidaten ist 
nach dem mündlichen Teil der Prüfung durch die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses in Abwesenheit der an-
deren Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten bekanntzu-
geben, ob sie oder er die Prüfung bestanden und welche Einzelnoten 
sie oder er erhalten hat. Die Bekanntgabe ist nicht öffentlich.

(2) Nach bestandener Prüfung erhält die Prüfungskandidatin oder 
der Prüfungskandidat ein Zeugnis nach dem Muster der Anlage 8. 
Im Zeugnis ist die Gesamtnote anzugeben.

(3) Ist die Prüfung nicht bestanden, so erhält die Prüfungskandi-
datin oder der Prüfungskandidat einen schriftlichen oder elektroni-
schen Bescheid mit der Angabe der Einzelnoten. Der Prüfungskan-
didatin oder dem Prüfungskandidaten ist mitzuteilen, ob und unter 
welchen Voraussetzungen die Prüfung wiederholt werden kann.

(4) Das Ergebnis der Prüfung wird der Ausbildungsbehörde mit-
geteilt.

§ 16 
Rücktritt und Fernbleiben von der Prüfung

(1) Nach der Zulassung zur Prüfung ist ein Rücktritt nur mit Ge-
nehmigung der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu-
lässig. Die Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat hat die 
Gründe für ihren oder seinen Rücktritt unverzüglich der oder dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses mitzuteilen. Wird der Rück-
tritt von der gesamten Prüfung oder von einem Prüfungsteil geneh-

(5) Die besonderen Belange von Prüfungskandidatinnen und Prü-
fungskandidaten mit Behinderung sind zur Wahrung der Chancen-
gleichheit bei Durchführung der Prüfung zu berücksichtigen.

§ 10 
Schriftlicher Teil der Prüfung

(1) Der schriftliche Teil der Prüfung besteht aus drei Aufsichts-
arbeiten. Dabei umfasst
1. die erste Aufsichtsarbeit die Unterrichtsfächer 1 und 2 der An-

lage 4 und
2. die zweite und dritte Aufsichtsarbeit jeweils die Unterrichtsfä-

cher 3 und 4 der Anlage 4.
In den Aufsichtsarbeiten sind schriftlich gestellte Aufgaben zu be-
arbeiten, die auch im Antwort-Wahl-Verfahren gestellt werden kön-
nen. Für jede Aufsichtsarbeit stehen 240 Minuten zur Verfügung.

(2) Die Aufgaben für die Aufsichtsarbeiten werden von der oder 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses aus Vorschlägen der 
Akademie für öffentliches Gesundheitswesen gestellt. Die oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt auch, wer die Auf-
sicht führt und welche Hilfsmittel zugelassen sind.

(3) Die aufsichtführende Person fertigt eine Niederschrift nach 
dem Muster der Anlage 6.

(4) Je zwei von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses bestimmte Mitglieder des Prüfungsausschusses oder deren Ver-
treterinnen oder Vertreter benoten die einzelnen Aufsichtsarbeiten 
nach § 13 Absatz 1 Satz 3. Bei unterschiedlicher Benotung setzt die 
oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses im Benehmen mit 
den beteiligten Mitgliedern des Prüfungsausschusses die Note fest.

§ 11 
Mündlicher Teil der Prüfung

(1) Der mündliche Teil der Prüfung wird nach dem schriftlichen 
Teil durchgeführt. Er erstreckt sich auf alle Inhalte der praktischen 
und theoretischen Ausbildung nach den Anlagen 1 und 4, aus denen 
vier Prüfungsthemen vom Prüfungsausschuss ausgewählt werden.

(2) Der mündliche Teil der Prüfung wird als Einzel- oder Grup-
penprüfung mit bis zu vier Prüfungskandidatinnen oder Prüfungs-
kandidaten durchgeführt. Die auf eine Prüfungskandidatin oder 
einen Prüfungskandidaten entfallende Prüfungszeit soll etwa 30 
Minuten betragen. Der Prüfungsausschuss hat während der gesam-
ten Dauer der Prüfung anwesend zu sein.

(3) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann mit 
Zustimmung der Prüfungskandidatin oder des Prüfungskandidaten 
die Anwesenheit von Zuhörerinnen und Zuhörern beim mündlichen 
Teil der Prüfung gestatten, wenn ein berechtigtes Interesse besteht.

(4) Die Leistungen der mündlichen Prüfung werden vom Prü-
fungsausschuss nach § 13 Absatz 1 Satz 3 benotet. Dabei wird jedes 
Prüfungsthema mit einer Einzelnote bewertet.

§ 12 
Niederschrift

Über die Prüfung ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses für jede Prüfungskandidatin und jeden Prüfungskandi-
daten eine Niederschrift nach dem Muster der Anlage 7 zu fertigen, 
in der die Gegenstände der Prüfung, die Benotung der Leistungen 
und etwaige Unregelmäßigkeiten zu vermerken sind.

§ 13 
Benotung der Prüfungsleistungen

(1) Der Prüfungsausschuss trifft alle Entscheidungen über die Be-
notung von Prüfungsleistungen. § 10 Absatz 4 Satz 2 und § 17 Ab-
satz 1 Satz 2 zweite Alternative bleiben unberührt. Die Prüfungs-
leistungen im schriftlichen und mündlichen Teil der Prüfung sind 
jeweils mit einer der folgenden Noten zu bewerten:
„1“ (sehr gut),  wenn die Leistung den Anforderungen in beson-

derem Maße entspricht,
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(2) Personen, die eine Ausbildungsbestätigung nach Absatz 1 
Satz 2 besitzen, dürfen die im Herkunftsstaat zulässige Ausbildungs-
bezeichnung und deren Abkürzung in der Sprache dieses Staates 
führen.

(3) Über die Gleichwertigkeit einer Ausbildung mit der Ausbil-
dung nach dieser Verordnung entscheidet die für die Prüfungs-
angelegenheiten der Medizinalfachberufe in Berlin zuständige 
Behörde.

§ 20 
Prüfungs- und Teilnehmergebühren

Prüfungsgebühren werden nicht erhoben. Die Teilnehmergebühr 
für die theoretische Ausbildung wird durch die Akademie für öffent-
liches Gesundheitswesen festgesetzt.

§ 21 
Übergangsregelungen

(1) Auszubildende, die eine Ausbildung nach der Ausbildungs- 
und Prüfungsordnung für Gesundheitsaufseher und Gesundheitsauf-
seherinnen vom 4. Dezember 1984 (GVBl. 1985 S. 174), die zuletzt 
durch Verordnung vom 8. August 2011 (GVBl. S. 420) geändert 
worden ist, vor Inkrafttreten dieser Verordnung begonnen haben, 
gelten als zugelassen zur Ausbildung zur Hygienekontrolleurin oder 
zum Hygienekontrolleur und setzen ihre Ausbildung nach den Vor-
schriften dieser Verordnung fort.

(2) Theoretische und praktische Ausbildungszeiten, die den Vor-
gaben dieser Verordnung entsprechen und vor Inkrafttreten dieser 
Verordnung absolviert worden sind, werden auf die Dauer der prak-
tischen und theoretischen Ausbildung angerechnet. Hierfür darf von 
dem in § 3 Absatz 1 Satz 3 vorgesehenen Blockmodell abgewichen 
werden.

§ 22 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Aus-
bildungs- und Prüfungsordnung für Gesundheitsaufseher und Ge-
sundheitsaufseherinnen vom 4. Dezember 1984 (GVBl. 1985 
S. 174), die zuletzt durch Verordnung vom 8. August 2011 (GVBl. 
S. 420) geändert worden ist, außer Kraft.

Berlin, den 5. Juli 2021

Senatsverwaltung für Gesundheit,  
Pflege	und	Gleichstellung

Dilek  K a l a y c i

migt, so gilt die Prüfung insoweit als nicht abgelegt. Die Genehmi-
gung ist nur zu erteilen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Im Falle 
der Krankheit kann die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung ver-
langt werden. Wird der Rücktritt von der Prüfung oder von einem 
Prüfungsteil nicht genehmigt, so gilt die Prüfung als nicht bestanden.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn die Prüfungskandidatin  
oder der Prüfungskandidat von einem Prüfungstermin fernbleibt,  
die Aufsichtsarbeit nicht oder nicht fristgerecht fertigstellt oder die 
Prüfung unterbricht.

(3) Die Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat wird im 
Falle der Genehmigung des Rücktritts von der oder dem Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses zum nächsten Prüfungstermin geladen.

§ 17 
Ordnungsverstöße und Täuschungsversuche

(1) Stört eine Prüfungsteilnehmerin oder ein Prüfungsteilnehmer 
den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung in erheblichem Maße 
oder versucht sie oder er eine Täuschung, so kann die betreffende 
Prüfungsleistung mit der Note “ungenügend“ oder die ganze Prü-
fung als nicht bestanden bewertet werden. Die Entscheidung trifft 
der Prüfungsausschuss, bei Störungen oder Täuschungsversuchen 
außerhalb der mündlichen Prüfung die oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses nach Anhörung der aufsichtführenden Person. 
§ 14 Absatz 3 gilt entsprechend.

(2) Hat die Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat bei der 
Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Abschluss der 
Prüfung bekannt, so kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses nachträglich innerhalb einer Frist von drei Jahren ab dem 
Tag der mündlichen Prüfung die Prüfung für nicht bestanden erklären.

§ 18 
Prüfungsunterlagen

Auf Antrag ist der Prüfungsteilnehmerin oder dem Prüfungsteil-
nehmer nach Abschluss der Prüfung Einsicht in ihre oder seine 
Prüfungsunterlagen zu gewähren. Schriftliche Aufsichtsarbeiten hat 
die für die Prüfungsangelegenheiten der Medizinalfachberufe in 
Berlin zuständige Behörde drei Jahre, Anträge auf Zulassung zur 
Prüfung und Prüfungsniederschriften zehn Jahre nach Abschluss der 
Prüfung aufzubewahren.

§ 19 
Gleichwertige Ausbildungen

(1) Das in einem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland 
erteilte Zeugnis gilt auch in Berlin. Eine Ausbildungsbestätigung, 
die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder einem Drittstaat erteilt worden ist, gilt auch in Berlin, 
wenn sie gleichwertig ist.
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Anlage 1 
(zu § 5 Absatz 3 Satz 1)
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Anlage 1 

(zu § 5 Absatz 3 Satz 1) 
 
 

Ausbildungsstelle Ausbildungsinhalte 
1. Ordnungsamt Die auszubildende Person ist in die Aufgaben 

des Ordnungsamts einzuführen, bei denen Be-
rührungspunkte mit dem Gesundheitsamt be-
stehen. Sie soll Vorgänge bis zur abschließen-
den Beurteilung mitbearbeiten und die Ferti-
gung von Niederschriften erlernen. 
 

2. Lebensmitteluntersuchungsamt Die auszubildende Person hat Aufgaben und 
Arbeitsweise des Amtes kennenzulernen und 
ist mit den wichtigsten Untersuchungsverfah-
ren vertraut zu machen. 
 

3. Veterinäramt Die auszubildende Person ist in die Aufgaben 
des Veterinäramtes und in die Praxis der Über-
wachung der Lebensmittel tierischer Herkunft 
einzuführen. 
 

4. Hygieneinstitut, Wasserlabor, Medizi-
nisches Labor 

Die auszubildende Person ist in die Aufgaben 
eines Hygieneinstituts oder Labors einzufüh-
ren. Sie ist mit wichtigen infektionshygieni-
schen Untersuchungsverfahren vertraut zu 
machen, insbesondere auf dem Gebiet der 
Trinkwasserbakteriologie und -chemie, der 
Krankenhaushygiene und der meldepflichtigen 
Krankheiten. 
 

5. Krankenhaus, Vorsorge- und Rehabi-
litationseinrichtung, 
Einrichtung für ambulantes Operie-
ren, Dialyseeinrichtung, Tagesklinik, 
Entbindungseinrichtung 

Die auszubildende Person lernt die Tätigkeiten 
und Aufgaben einer Hygienefachkraft sowie 
möglichst viele hygienisch relevante Bereiche 
und Abläufe der Einrichtung kennen (zum Bei-
spiel Zentralsterilisation, Bettenaufbereitung, 
Kreißsaal, Intensivstation, Operationssaal). 
 

6. Alten- und Pflegeeinrichtung, andere 
Betreuungs- oder Versorgungsein-
richtung 

Die auszubildende Person lernt die hygienere-
levanten Bereiche und Abläufe bei der Betreu-
ung und Pflege sowie die Maßnahmen zur Ein-
haltung der Infektionshygiene und zur Umset-
zung der Hygienepläne kennen. 
 

7. Obdachlosenunterkunft, Gemein-
schaftsunterkunft für Asylbewerberin-
nen und Asylbewerber, Spätaussied-
lerinnen und Spätaussiedler sowie 
Flüchtlinge 

Die auszubildende Person lernt die hygienere-
levanten Bereiche und Abläufe bei der Betreu-
ung sowie die Maßnahmen zur Einhaltung der 
Infektionshygiene und zur Umsetzung der Hy-
gienepläne kennen. 
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8. Schwimmbad Die auszubildende Person ist in die techni-
schen Funktionsbereiche eines Schwimmba-
des einzuführen und mit den im Schwimmbad 
praktizierten  
Hygienemaßnahmen vertraut zu machen. 
 

9. Wasserwerk Die auszubildende Person ist in die Technik 
der Wasserförderung und -aufbereitung einzu-
führen und mit dem System der Überwachung 
vertraut zu machen. 
 

10. Abwasserreinigungsanlage oder Ab-
fallbehandlungsanlage 

Die auszubildende Person ist in das Verfahren 
und in die Technik der Abwasser- oder Abfall-
behandlung und -beseitigung einzuführen und 
mit den bei der Abwasser- oder Abfallbeseiti-
gung auftretenden Problemen vertraut zu ma-
chen. 
 

11. Umwelt- und Naturschutzamt Die auszubildende Person ist in die Aufgaben 
der Dienststelle einzuweisen. 
 

12. Wasserbehörde Die auszubildende Person ist in die Aufgaben 
der Wasserbehörde und in die Praxis der Über-
wachung des Gewässerschutzes einzuführen. 
 

13. Gesundheitsamt Die auszubildende Person ist mit allen Aufga-
ben der Hygienekontrolleurin und des Hygiene-
kontrolleurs im Einzelnen vertraut zu machen, 
insbesondere mit den Maßnahmen des Ge-
sundheitsamtes zur Verhütung und Bekämp-
fung übertragbarer Krankheiten, mit der Über-
wachungstätigkeit im Rahmen der Hygiene 
und des umweltbezogenen Gesundheitsschut-
zes einschließlich der Überwachung des Inver-
kehrbringens von freiverkäuflichen Arzneimit-
teln und von Gefahrstoffen außerhalb der Apo-
theken. 
Die auszubildende Person ist mit der Arbeits-
weise im Innen- und Außendienst vertraut zu 
machen. Sie soll Vorgänge bis zur abschlie-
ßenden Beurteilung mitbearbeiten und die Fer-
tigung von Niederschriften erlernen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      77. Jahrgang      Nr. 56      20. Juli 2021 869
 

 

15

Anlage 2 
(zu § 5 Absatz 5 Satz 1) 

 
Berichtsheft über die praktische Ausbildung zur Hygienekontrolleurin/zum Hygiene-
kontrolleur 
 
Name, Vorname:                                                  

Ausbildungsbehörde: 

 
Ausbildungs-
stelle 

Datum Sachgebiet der praktischen  
Tätigkeit und Einzelheiten  
der Beschäftigung 

Sichtvermerk 
der  
Leitung der Aus-
bildungsstelle o-
der  
deren Beauf-
tragten 

vom bis 
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Anlage 2 
(zu § 5 Absatz 5 Satz 1) 

 
Berichtsheft über die praktische Ausbildung zur Hygienekontrolleurin/zum Hygiene-
kontrolleur 
 
Name, Vorname:                                                  

Ausbildungsbehörde: 

 
Ausbildungs-
stelle 

Datum Sachgebiet der praktischen  
Tätigkeit und Einzelheiten  
der Beschäftigung 

Sichtvermerk 
der  
Leitung der Aus-
bildungsstelle o-
der  
deren Beauf-
tragten 

vom bis 

     

Anlage 2
(zu § 5 Absatz 5 Satz 1)
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Anlage 3
(zu § 5 Absatz 6 Satz 1)
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Anlage 3 

(zu § 5 Absatz 6 Satz 1) 
 
 
....................................................... 
(Ausbildungsbehörde) 
 
 

Bescheinigung 
über die praktische Ausbildung 

zur Hygienekontrolleurin/zum Hygienekontrolleur 
 

Name................................................................................................ 
 
geboren am............................................................................................. 
 
 
hat vom ............................................. bis .................................................. 
 
an der praktischen Ausbildung regelmäßig und mit Erfolg teilgenommen. Sie/Er1 hat in dieser 

Zeit ein Berichtsheft geführt. Es wurden in den folgenden Aufgabengebieten Kenntnisse und 

Fähigkeiten vermittelt: 

Gesundheitsamt: 
 
Aufgaben  
 

Datum / Sichtvermerk 
der Ausbildungslei-
tung 

  
Hygieneüberwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen 
 

 

Hygieneüberwachung von Schwimm- und Badebecken sowie von 
EU-Badegewässern 
 

 

Hygieneüberwachung von Sportanlagen, Spielplätzen, Camping-
plätzen usw. 

 

Hygieneüberwachung der Abfallentsorgung und Abwasserbeseiti-
gung 
 

 

Hygieneüberwachung von Gemeinschaftseinrichtungen 
 

 

Hygieneüberwachung von Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabi-
litationseinrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren oder 
sonstigen medizinischen Einrichtungen 
 

 

Hygieneüberwachung in Einrichtungen des Leichen-, Bestattungs- 
und Friedhofswesens 
 

 

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, Meldewe-
sen nach dem Infektionsschutzgesetz, Mitarbeit bei epidemiologi-
schen Erhebungen und Auswertungen 
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Stellungnahmen zu Landesplanung, Raumordnung, Bauleit- und 
Bauplanung 
 

 

Stellungnahmen zu Bauanträgen (Gemeinschaftseinrichtungen, 
Krankenhäuser, Altenheime usw.) 
 

 

Überwachung des Inverkehrbringens von freiverkäuflichen Arznei-
mitteln außerhalb von Apotheken und von Gefahrenstoffen im Ein-
zelhandel 
 

 

Hygieneüberwachung in Einrichtungen des Rettungsdienstes 
 

 

Hygieneüberwachung von Einrichtungen der Gesundheitsfachbe-
rufe 
 

 

Hygieneüberwachung von Betrieben der Kosmetik und der Fuß-
pflege, von Tattoo-und Piercingstudios sowie von Fitnessstudios 
 

 

 
 
Externe Praxiseinsätze2 (mindestens sechs): 
 
Dienststelle Zeitraum des Praxiseinsatzes 

/ Bemerkungen  
Datum / Sichtver-
merk der Ausbil-
dungsleitung 

 
□ 
 

 
Ordnungsamt 

  

□ 
 
 

Lebensmitteluntersuchungsamt   

□ Veterinäramt   

□ 
 

Hygieneinstitut, Wasserlabor, 
Medizinisches Labor 

  

□ 
 
 

Krankenhaus, Vorsorge- und 
Rehabilitationseinrichtung, Ein-
richtung für ambulantes Operie-
ren, Dialyseeinrichtung, Tages-
klinik, Entbindungseinrichtung 
 

  

□ 
 

Alten- und Pflegeeinrichtung, 
andere Betreuungs- oder Ver-
sorgungseinrichtung 
 

  

□ 
 

Obdachlosenunterkunft, Ge-
meinschaftsunterkunft für Asyl-
bewerberinnen und Asylbewer-
ber, Spätaussiedlerinnen und 
Spätaussiedler sowie Flücht-
linge 
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□ 
 

Schwimmbad 
 

  

□ 
 

Wasserwerk 
 

  

□ 
 

Abwasserreinigungsanlage   
oder Abfallbehandlungsanlage 
 

□ 
 

Umwelt- und Naturschutzamt   

□ 
 

Wasserbehörde 
 

  

 
 
 
Die Leistungen während der praktischen Ausbildung wurden mit der Note 
 

......................................... 
 

bewertet.  
 
 
Die Ausbildung ist nicht / von1.............................bis................................. 
 
wegen......................................................................unterbrochen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
........................................, den ............................ 
                     (Ort)                                 (Datum) 
 
Unterschrift (Ausbildungsleiterin /Ausbildungsleiter) 
 
 
 
(Siegel der Ausbildungsbehörde) ............................................. 
 (Unterschrift) 
1 Nichtzutreffendes bitte streichen. 
2 Zutreffendes bitte ankreuzen 
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Anlage 4 

(zu § 6 Absatz 1 Satz 3) 
 
 

Lehrstoffplan für die theoretische Ausbildung 
zur Hygienekontrolleurin und zum Hygienekontrolleur 

 
Unterrichtsfächer Vorlesungs- und Übungsstunden 

 
0. Arbeitsmethodik und Wissensma-

nagement 
 

 Arbeitsorganisation in der Verwal-
tung 

 Arbeitsschutz 
 Interdisziplinäre Zusammenarbeit 
 Risikokommunikation, Konflikttrai-

ning, Gesprächsführung, Interview-
techniken, Moderation 

 Überwachungsmaßnahmen planen, 
durchführen und dokumentieren 

 Wissensmanagement (Informations-
beschaffung, Zeitmanagement) 

 EDV, Medienkompetenz 
 

60 
 

1. Staatskunde, Rechts- und Verwal-
tungskunde 

 
 Staatsformen, Aufbau des Staates, 

Grundgesetz 
 Allgemeine Grundlagen der Geset-

zes- und Rechtskunde 
 Allgemeine Grundlagen des Verwal-

tungsrechts 
 Allgemeine Verwaltungsverfahren, 

Verwaltungshandeln 
 Rechtsanwendung 
 Haushalts- und Dienstrecht  
 Polizei- und Ordnungsrecht 
 Strukturen und Organisation in der 

kommunalen Verwaltung 
 Datenschutz 

 

90 

2. Öffentliches Gesundheitswesen 
 

 Struktur und Aufgaben des öffentli-
chen Gesundheitswesens (internati-
onal, europäisch und national) 

 Rechtliche Grundlagen des öffentli-
chen Gesundheitsdienstes 

 Berufe des öffentlichen Gesund-
heitswesens 

80 

Anlage 4
(zu § 6 Absatz 1 Satz 3)
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 Gesundheitsberichterstattung, Um-
weltberichterstattung (Trinkwasser, 
Badegewässer) 

 Medizinalstatistik, Dokumentation 
 Konzepte der Gesundheitsförderung 

und des Gesundheitsschutzes 
 Katastrophenschutz, Zivilschutz 
 Rettungswesen 

 
3. Verhütung und Bekämpfung über-

tragbarer Krankheiten 
 

 Medizinische Mikrobiologie, Human-
biologie 

 Anatomie des Menschen, Physiolo-
gie 

 Parasitologie, Zoonosen 
 Infektiologie, Immunologie 
 Infektionskrankheiten beim Men-

schen 
 Infektionsschutz und -prävention 
 Surveillance und Epidemiologie von 

Infektionskrankheiten 
 Rechtliche Grundlagen des Infekti-

onsschutzes (Infektionsschutzge-
setz) 

 Meldewesen und Ermittlungen nach 
dem Infektionsschutzgesetz 

 Fallmanagement von meldepflichti-
gen Krankheiten 

 Ausbruchsmanagement- und Aus-
bruchsuntersuchungen 

 Grundlagen des Hygienemanage-
ments 

 Desinfektion, Sterilisation und Auf-
bereitung von Medizinprodukten 

 Grundlagen der Schädlingsprophy-
laxe und -bekämpfung 

 Krankenhaushygiene, nosokomiale 
Infektionen, Multiresistenzen 

 Netzwerke zur Prävention von multi-
resistenten Erregern 

 Alten- und Pflegeheimhygiene 
 Hygiene in Gemeinschaftseinrichtun-

gen 
 Grundlagen der Lebensmittel- und 

Bedarfsgegenständegesetzgebung 
sowie der Lebensmittelhygiene 
 

340 

4. Umwelthygiene und Gesundheits-
schutz  

 

330 
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 Einführung in die naturwissenschaft-
lichen Grundlagen (Mathematik, 
Physik, Wasserchemie, Umwelttoxi-
kologie, Qualitätsmanagement und 
Qualitätssicherung) 

 Rechtliche Grundlagen der Trink-
wasserhygiene, der Bäderhygiene 
und -überwachung sowie der Bade-
gewässer 

 Rechtliche Grundlagen der Um-
welthygiene und des Immissions-
schutzes 

 Grundlagen der Trinkwassergewin-
nung und der Trinkwasseraufberei-
tungstechnik 

 Technische Grundlagen der Trink-
wasserinstallation 

 Messtechnik zur Überwachung der 
Trinkwasserhygiene inklusive Pro-
benahme 

 Technische Grundlagen der 
Schwimm- und der Badebeckenwas-
seraufbereitung 

 Grundlagen der Badegewässerüber-
wachung und Gewässerbewirtschaf-
tung 

 Grundlagen der Kreislaufwirtschaft 
und der Abfallentsorgung 

 Abwasserentsorgung und -aufberei-
tung, Abwasserhygiene 

 Grundlagen des Immissionsschutzes 
(Luft, Lärm, Boden), der Luftreinhal-
tung und der Lärmbekämpfung 

 Grundlagen des Strahlenschutzes 
 Grundlagen der Raumordnung (Re-

gional- und Bauleitplanung) 
 Beurteilen von Bauplanungen von 

Gemeinschaftseinrichtungen und 
medizinischen Einrichtungen 

 Hygiene der Sportanlagen und des 
Campingwesens 

 Hygiene der Innenraumluft 
 Bestattungsrecht, Leichen- und 

Friedhofshygiene 
 Überwachung des Inverkehrbringens 

von freiverkäuflichen Arzneimitteln 
 Überwachung von Gefahrstoffen au-

ßerhalb der Apotheken 
 

GESAMT: 900 
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Anlage 5 
(zu § 6 Absatz 3 Satz 4) 

 
 
Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf  
Komturstraße 18 a 
12099 Berlin 
 

Bescheinigung 
über die theoretische Ausbildung 

zur Hygienekontrolleurin/zum Hygienekontrolleur 
 

 
Name.................................................................................................... 
 
geboren am................................................................................................ 
 
 
 
hat vom......................................................... bis............................................. 
 
vom.................................................. bis............................................. 
 
und vom.................................................. bis............................................. 
 
an der theoretischen Ausbildung regelmäßig und mit Erfolg teilgenommen. 
 
Die Leistungen während der theoretischen Ausbildung wurden mit der Note 
 

................................................ 
 
bewertet. 
 
Die Fehlzeiten während des theoretischen Unterrichts betrugen insgesamt .......... Tage. 
 
Grund: ...................................................................................................... 
 
 
 
Berlin, den ...................................... 
 
 
 
 
 
(Siegel der Akademie) ......................................... 
 (Unterschrift) 
 
 
_____________________ 
 
1 Nichtzutreffendes bitte streichen. 
  

Anlage 5
(zu § 6 Absatz 3 Satz 4)
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Anlage 6 
(zu § 10 Absatz 3) 

 
 

Niederschrift 
über den schriftlichen Teil der staatlichen Prüfung 
zur Hygienekontrolleurin/zum Hygienekontrolleur 

 

am ....................................................... in der Zeit von ........... Uhr bis .......... Uhr. 

Aufsichtsarbeit: .................................................................................... 

 

Die Aufsicht führte die Unterzeichnerin / der Unterzeichner. 

Jeder Prüfungsteilnehmerin und jedem Prüfungsteilnehmer wurde ein Abdruck der Prüfungs-

aufgaben und die in der Aufgabe angegebenen Hilfsmittel ausgehändigt. 

Die Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer wurden darauf hingewiesen, dass der 

schriftliche Teil der Prüfung oder die gesamte Prüfung von dem Prüfungsausschuss bei er-

heblichen Störungen oder einem Täuschungsversuch mit der Note „ungenügend“ bewertet 

werden kann. 

 
Unregelmäßigkeiten: ...................................................................................... 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
 
Während des für die Aufsichtsarbeit festgesetzten Zeitraums haben den Prüfungsraum verlas-
sen: 
 
Vor- und Familienname: ................................................................................. 

Zeitraum der Abwesenheit von ...............Uhr bis ..............Uhr. 

 

Der Zeitpunkt des Beginns der Bearbeitungszeit und der Zeitpunkt der Abgabe wurden auf 

jeder Arbeit vermerkt. 

 

Bemerkungen: ............................................................................................. 

...................................................................................................................... 

Die abgegebenen Prüfungsarbeiten habe ich vollständig eingesammelt. Ich versichere pflicht-

gemäß, dass außer den angegebenen keine Unregelmäßigkeiten festgestellt worden sind. 

 
........................................, den ...............................               ……………………………………... 
                     (Ort)                         (Datum)                    (Name der aufsichtführenden Person) 
 .................................. 
 (Unterschrift der aufsichtführenden Person) 

Anlage 6
(zu § 10 Absatz 3)
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Anlage 7 
(zu § 12) 

Prüfungsniederschrift 

........................................................................................................................... 
 (Name, Vorname)  (Dienstbezeichnung) 

............................................................................................................................. 
 (Geburtsort, -datum)  (Ausbildungsbehörde) 

hat sich der Prüfung nach den Bestimmungen der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 

Hygienekontrolleurinnen und Hygienekontrolleure vom 5. Juli 2021 (GVBl. S. 862) unterzogen. 

Sie/Er1 ist zu dieser Prüfung durch Entscheidung vom ................ zugelassen worden. 

Prüfungsart: Erstprüfung/Wiederholungsprüfung1 

Zusammensetzung des Prüfungsausschusses 

Vorsitz: ........................................................................................................ 

weitere Mitglieder: ....................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

Schriftlicher Teil der Prüfung 

Der schriftliche Teil der Prüfung hat stattgefunden: 

1. Aufsichtsarbeit am: ............ 

Unterrichtsfächer: ...................................................... 

..................................................................................................................... 

Aufsichtführende Person: .................................................................................... 

Anlage 7
(zu § 12)
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2. Aufsichtsarbeit am: ............ 

Unterrichtsfächer: ...................................................... 

..................................................................................................................... 

Aufsichtführende Person: .................................................................................... 

 

3. Aufsichtsarbeit am: ............ 

Unterrichtsfächer: ...................................................... 

.................................................................................................................... 

Aufsichtführende Person: .................................................................................... 

 

 

Mündlicher Teil der Prüfung 

Die mündliche Prüfung hat stattgefunden am ............................... 

 

Prüfungsthema 1: .................................................................................................................... 

Prüfungsthema 2: .................................................................................................................... 

Prüfungsthema 3: .................................................................................................................... 

Prüfungsthema 4: .................................................................................................................... 

 

Bewertung: 

Die Leistungen sind wie folgt benotet worden: 

Schriftliche Prüfung: 1. Aufsichtsarbeit .......................................... 

 2. Aufsichtsarbeit .......................................... 

 3. Aufsichtsarbeit.......................................... 

Mündliche Prüfung: Prüfungsthema 1 .............................................. 

 Prüfungsthema 2 .............................................. 

 Prüfungsthema 3 .............................................. 

 Prüfungsthema 4 ………………………………... 

 

Notensumme schriftlicher und mündlicher Teil = ............................................. 

 

Gesamtnote: .................................. 
 

Entscheidungen und Maßnahmen des Prüfungsausschusses:2 

 

o Die Prüfung ist bestanden. Der Prüfungskandidatin/dem Prüfungskandidaten ist das 

Ergebnis mitgeteilt worden. 
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o Die Prüfung ist nicht bestanden. Der Prüfungskandidatin/dem Prüfungskandidaten ist 

das Ergebnis mitgeteilt worden. 

 

o Die Prüfungskandidatin/der Prüfungskandidat hat die Wiederholungsprüfung nicht be-

standen. Der Prüfungskandidatin/dem Prüfungskandidaten ist mitgeteilt worden, dass 

sie oder er zu einem erneuten Lehrgang oder zu einer erneuten Prüfung nicht zugelas-

sen werden kann. 

 

 

....................., den       ........................................ 

   (Ort)                          (Datum)  

 ............................... 

 (Unterschrift Vorsitz) 

 

Unterschriften der weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses: 

 

....................................... 

....................................... 

....................................... 

....................................... 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
1 Nichtzutreffendes bitte streichen. 
2 Zutreffendes bitte ankreuzen. 
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Anlage 8 
(zu § 15 Absatz 2 Satz 1) 

Prüfungsausschuss 
für Hygienekontrolleurinnen und Hygienekontrolleure 

Zeugnis 
über die staatliche Prüfung 

zur Hygienekontrolleurin/zum Hygienekontrolleur 

Frau/Herr1 ......................................................... 

geboren am ........................................................ in .................................................................. 

hat vor dem Prüfungsausschuss für Hygienekontrolleurinnen und Hygienekontrolleure am 

............................................................... in ...................... 

die staatliche Prüfung nach der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Hygienekontrolleurin-

nen und Hygienekontrolleure vom 5. Juli 2021 (GVBl. S. 862) 

mit der Gesamtnote 

.........................................................(.........) 

Note  (Punktzahl) 

bestanden. 

..............................., den ...................................... 

(Ort) (Datum) 

Die/Der Vorsitzende 

des Prüfungsausschusses 

(Siegel)__________________________ 
1 Nichtzutreffendes bitte streichen. 

Anlage 8
(zu § 15 Absatz 2 Satz 1)
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Vierzehnte Verordnung
zur Änderung der Schul-Hygiene-Covid-19-Verordnung

Vom 14. Juli 2021

Auf Grund des § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlaments-
beteiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und § 32 
Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Absatz 1 des  
Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2021 (BGBl. I 
S. 1174) geändert worden ist, in Verbindung mit § 39 Absatz 1 und 
2 und § 25 der Dritten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmen-
verordnung vom 15. Juni 2021 (GVBl. S. 634), die zuletzt durch 
Verordnung vom 6. Juli 2021 (GVBl. S. 826) geändert worden ist, 
verordnet die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie im 
Einvernehmen	mit	der	Senatsverwaltung	für	Gesundheit,	Pflege	und	
Gleichstellung: 

Artikel 1
Die Schul-Hygiene-Covid-19-Verordnung vom 24. November 2020 

(GVBl. S. 894), die zuletzt durch Verordnung vom 22. Juni 2021, ver-
kündet am 22. Juni 2021 nach § 2 Absatz 1 des Gesetzes über die 
Verkündung von Gesetzen und Rechtsverordnungen vom 29. Januar 
1953 (GVBl. S. 106), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom  
22. Januar 2021 (GVBl. S. 75) geändert worden ist, und nachträglich 
im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin (GVBl. S. 681) bekannt 
gemacht, geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In § 1 Satz 1 werden die Wörter „Gesetz vom 4. März 2021 

(GVBl. S. 256)“ durch die Wörter „Artikel 2 des Gesetzes vom 
7. Juni 2021 (GVBl. S. 618)“ ersetzt.

2. In § 6 wird die Angabe „21. Juli“ durch die Angabe „8. August“ 
ersetzt. 

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 14. Juli 2021

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Matthias  K o l l a t z 
Senator für die Senatorin für Bildung, 

Jugend und Familie
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